
  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.1 Jahresabschluss 2012 der GWG Gesellschaft fü r Wohn- und 

Gewerbe-immobilien Halle-Neustadt mbH 
Vorlage: V/2013/12077 

__________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Stadtrat weist den Oberbürgermeister als gesetzlichen Vertreter der Gesellschafterin 
Stadt Halle (Saale) an, in der Gesellschafterversammlung der GWG Gesellschaft für Wohn- 
und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH folgenden Beschluss zu fassen: 
 

1. Der von der Geschäftsführerin der GWG Gesellschaft für Wohn- und 
Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH vorgelegte, von der WIBERA 
Wirtschaftsberatung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüfte und 
am 8. August 2013 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene 
Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 wird mit: 
 
Jahresüberschuss EUR 2.461.822,57 
Bilanzsumme  EUR 331.649.446,91 
 
festgestellt. 
 

2. Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2012 beträgt EUR 5.557.458,59. Nach 
vorgenommener Einstellung von 10 % des Jahresüberschusses in die 
satzungsmäßigen Rücklagen und nach Berücksichtigung des bereits ausgezahlten 
Bilanzgewinns des Vorjahres in Höhe von EUR 3.341.818,28 verbleiben  
EUR 2.215.640,31.  
   
Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 2.215.640,31 wird im Rahmen der 
Haushaltskonsolidierung an die Gesellschafterin Stadt Halle (Saale) abgeführt. 
 

3. Der Geschäftsführerin der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien 
Halle-Neustadt mbH, Frau Jana Kozyk, wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung 
erteilt. 

 
4. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der GWG Gesellschaft für Wohn- und 

Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung 
erteilt. 



  
 

zu 5.1 Jahresabschluss 2012 der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbe-
immobilien Halle-Neustadt mbH 
Vorlage: V/2013/12077 

 
 
 
Abstimmungsergebnis Punkt 1 - 3:  
 
11 Ja-Stimmen 
  0 Nein-Stimmen 
  0 Enthaltungen 
einstimmig zugestimmt 
 
 
Abstimmungsergebnis Punkt 4:  
 
10 Ja-Stimmen 
  0 Nein-Stimmen 
  0 Enthaltungen 
einstimmig zugestimmt 
 
 
Herr Dr. Meerheim beteiligte sich nicht an der Abstimmung zu Punkt 4. 
 
 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.2 Jahresabschluss 2012 der Flugplatzgesellscha ft mbH Halle/Oppin 

Vorlage: V/2013/12068 
__________________________________________________________________________ 
 
Beschlussvorschlag:   
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) genehmigt die Zustimmung des städtischen Vertreters 
zu folgendem Beschluss: 
 
1. Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 der Flugplatzgesellschaft mbH 

Halle/Oppin wird in der von der CONNEX.M&P AUDIT Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
geprüften und am 10. April 2013 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
versehenen Form festgestellt. 

 
Der Jahresüberschuss beträgt 97.057,70EUR. 
Die Bilanzsumme beträgt 2.155.684,42EUR. 

 
2. Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen. 
 
3. Der Geschäftsführerin der Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin, Frau Renate 

Scherbel, wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt. 
 
4. Den Mitgliedern des Aufsichtsrates der Flugplatzgesellschaft mbH Halle/Oppin wird für 

das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
11 Ja-Stimmen 
  0 Nein-Stimmen 
  0 Enthaltungen 
einstimmig zugestimmt 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
zu 5.3 Ausbau Böllberger Weg Nord, 2. BA - Gestaltu ngsbeschluss 

Vorlage: V/2012/11289 
__________________________________________________________________________ 
 
geänderter Beschlussvorschlag:    
                                       
1. Die Vorzugsvariante der Vorplanung zum Ausbau des nördlichen Abschnittes des 

Böllberger Weges (2. Bauabschnitt) wird unter dem Vorbehalt der 
Fördermittelbewilligungen als Grundlage für die weitere Planung bestätigt. 

2. Als Ausweichquartier für das Künstlerhaus Böllberger Weg 188 werden Teile des 
ehemaligen Druckereigebäudes (Kleine Märkerstraße 7) des Stadtmuseums bis Herbst 
2014 hergerichtet. Zum Umzug und der inhaltlichen Ausgestaltung der zukünftigen Arbeit 
des Künstlerhauses wird die Verwaltung eine gesonderte Vorlage zur Beschlussfassung 
vorlegen.  

3. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke und der Entschädigung des 
Gebäudewertes werden abzüglich der wieder im Fördergebiet einzusetzenden 
Fördermittel für die Herrichtung des Ersatzquartieres verwendet.  

 
Finanzielle Auswirkung:        
 
• keine finanzielle Beteiligung der Stadt Halle am Einzelvorhaben des 

Stadtbahnprogrammes Halle   
• Die Folgekosten sind in der Anlage 14 dargestellt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen 

um Pflichtleistungen entsprechend dem Stand der Technik. 
• Die zusätzlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Künstlerhaus sind für den 

städtischen Haushalt kostenneutral. Sie werden noch in den Haushalt eingestellt. 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
7 Ja-Stimmen 
0 Nein-Stimmen 
3 Enthaltungen 
einstimmig zugestimmt 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.3.1 Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN und 

MitBÜRGER für Halle- NEUES FORUM zur Beschlussvorla ge Ausbau 
Böllberger Weg Nord, 2. BA – Gestaltungsbeschluss -  V/2012/11289 
Vorlage: V/2013/12092 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Vorzugsvariante der Vorplanung zum Ausbau des nördlichen Abschnittes des 

Böllberger Weges (2. Bauabschnitt) im Bereich Geseniusstraße bis Hafenbahntrasse 
(Bereiche B südlicher Teil bis E) wird unter dem Vorbehalt der 
Fördermittelbewilligungen als Grundlage für die weitere Planung bestätigt. 

 
2. Für den Bereich Knoten Böllberger Weg/Torstraße bis Geseniusstraße (Bereiche A 

und B nördlicher Teil) ist eine Vorzugsvariante der  Vorplanung zum Ausbau zu 
erarbeiten und dem Stadtrat vorzulegen, die auf jeg lichen Abriss 
denkmalgeschützter Gebäude auf der West- oder Ostse ite verzichtet. Als 
städtebauliche Lösung für den Beginn des Bauabschni tts von der Einmündung der 
Torstraße bis zum Ende des Geländes Böllberger Weg Nr. 188 (Westseite) 
beziehungsweise Böllberger Weg Nr. 7 (Ostseite) wir d eine der als Anhang 
vorgeschlagenen Varianten berücksichtigt – vorzugsw eise Vorschlag G1. 

 
2. Als Ausweichquartier für das Künstlerhaus Böllberger Weg 188 werden Teile des 

ehemaligen Druckereigebäudes (Kleine Märkerstraße 7) des Stadtmuseums bis 
Herbst 2014 hergerichtet. Zum Umzug und der inhaltlichen Ausgestaltung der 
zukünftigen Arbeit des Künstlerhauses wird die Verwaltung eine gesonderte Vorlage zur 
Beschlussfassung vorlegen.  

 
3. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke und der Entschädigung des 

Gebäudewertes werden abzüglich der wieder im Fördergebiet einzusetzenden 
Fördermittel für die Herrichtung des Ersatzquartieres verwendet.  

 
 
 



  
 

zu 5.3.1 Änderungsantrag der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
MitBÜRGER für Halle- NEUES FORUM zur Beschlussvorlage Ausbau 
Böllberger Weg Nord, 2. BA – Gestaltungsbeschluss - V/2012/11289 
Vorlage: V/2013/12092 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
4 Ja-Stimmen 
6 Nein-Stimmen 
0 Enthaltungen 
mehrheitlich abgelehnt 
 
 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.4 Änderung des Konzessionsvertrags über die Ab wasserbeseitigung 

Vorlage: V/2013/11980 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Zweiten Änderung des Konzessionsvertrags über die Abwasserbeseitigung wird 
zugestimmt. 
 
 
Finanzielle Auswirkung:             keine                                                  
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
zurückgestellt 
 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.5 Änderung des Konzessionsvertrags über die öf fentliche Versorgung 

mit Wasser 
Vorlage: V/2013/11991 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Änderung des Konzessionsvertrags über die öffentliche Versorgung mit Wasser wird 
zugestimmt. 
 
 
Finanzielle Auswirkung:                  keine                                         
 
 
Personelle Auswirkungen:    keine 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
zurückgestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.6 Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträge n für die Benutzung 

der Kindertageseinrichtungen in der Stadt Halle (Sa ale) 
Vorlage: V/2013/11915 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Beschlussvorschlag:              
                            
1. Der Stadtrat beschließt die Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die 

Benutzung der Kindertageseinrichtungen (inkl. Tagespflege) in der Stadt Halle (Saale). 
 
2. Die Erhebung und Einziehung der Kostenbeiträge erfolgt befristet bis zum 31.12.2014 

weiterhin durch die Träger der Tageseinrichtungen. 
 
 
Finanzielle Auswirkung:                                                               
 
Produkt:                        1.36101  Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                   
Erhöhter Ertrag   € 1.186.504  
 
Die Auswirkung der neuen Kostenbeitragssatzung auf die Einnahmesituation des 
kommunalen Haushalts (inkl. Kostenübernahmen nach § 90 SGB VIII) wird unter Punkt 5 der 
Begründung dieser Beschlussvorlage dargestellt. 
 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
zurückgestellt 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 5.7 Änderung der Satzung über den Besuch von 

Kindertageseinrichtungen in der Stadt Halle (Saale)  
Vorlage: V/2013/11920 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Satzung über den Besuch von 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Halle (Saale). 
 
Finanzielle Auswirkung:        
                                                        
Diese Betreuungssatzung selbst hat keine finanziellen Auswirkungen.  
Im Zusammenhang mit dieser Satzung indirekte finanziellen Mehraufwendungen erwachsen 
aus der unmittelbaren Umsetzung des Gesetzes zur Förderung und Betreuung von Kindern 
in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des Landes Sachsen-Anhalt, gültig ab 1. August 
2013, infolge erhöhter Personalkosten durch den Sicherstellungsanspruch der Kommune auf 
Ganztagsbetreuung. 
Produkt:  1.36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 
  1.36501 – Betrieb von Kindertageseinrichtungen 
Zeitraum:  jährlich 
 
Finanzielle Auswirkung:  
2013 -  1 Mio. Euro 
2014 -  2,4 Mio. Euro 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
zurückgestellt 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 



  
 

Stadt Halle (Saale)         22.10.2013 
 
 
 
A u s z u g  
aus der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Finanzen, 
städtische Beteiligungsverwaltung und Liegenschafte n vom 22.10.2013: 
 
 
zu 6.1 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NE UES FORUM zur 

Erstellung eines Bürgerhaushalts 2014 für das Haush altsjahr 2015 
Vorlage: V/2013/11963 

__________________________________________________________________________ 
 
 
geänderter Beschlussvorschlag:                                          
 

1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, künftig die 2013 eingeführte 
Bürgerbeteiligungsplattform (http://www.rechne-mit-halle.de/) fortzuführen: 

 
a. kurzfristige Einbringung ausgewählter Vorschläge der Bürgerinnen und 

Bürger in die aktuelle Haushaltsberatung zum Haushaltsentwurf 2014 
durch die Stadtverwaltung  
 

b. notwendige Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung am 
Bürgerhaushalt 2015 in den Haushaltplan 2014 einzuplanen 

 
c. Planung der Durchführungsschritte der Beteiligung am Haushaltsplan 

2015 
 

d. eine  öffentlichkeitswirksame, stadtteilbezogene Kampagne durchzuführen 
und für die Idee zu werben, was ein Haushalt und Bürgerhaushalt ist und 
wie sich die Bürgerinnen beteiligen können (mit Hilfe von Faltblättern, 
lesefreundlichen Broschüren zum Haushalt der Stadt sowie zum 
Bürgerhaushalt) 

 
e. das derzeitige Angebot zur Schwerpunktsetzung (Budgets) der einzelnen 

Geschäftsbereiche mit allen Produkten der Haushaltsplanung zu 
untersetzen sowie weitergehende Informationen zu Inhalten, Pflicht- und 
freiwilligen Aufgaben bereitzustellen 

 
f. abschließende Abstimmung der Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger 

unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Stadtverwaltung durch 
den Stadtrat 

 
2. Die Stadtverwaltung wird den gesamten Prozess der Weiterentwicklung des 

Bürgerhaushaltes im Finanzausschuss vorstellen und regelmäßig evaluieren. 



  
 

zu 6.1 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle - NEUES FORUM zur Erstellung 
eines Bürgerhaushalts 2014 für das Haushaltsjahr 2015 
Vorlage: V/2013/11963 

 
 
Abstimmungsergebnis:  
 
5 Ja-Stimmen 
4 Nein-Stimmen 
2 Enthaltungen 
mehrheitlich zugestimmt 
 
 
 
 
 
 
F.d.R. 
 
____________________________ 
Martina Beßler 
Protokollführerin 


